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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1956

Norm

ABGB §540

ABGB §767

Rechtssatz

Im Falle der Erbunwürdigkeit bedarf es keiner Enterbung im technischen Sinne, das ist die Entziehung des P5ichtteils.

Eine Enterbung macht nur auf die vorliegende Erbunwürdigkeit aufmerksam und schließt den Ein5uß nachträglicher

Verzeihung aus. Mit der Feststellung der Entziehung des Erbrechtes durch Enterbung wegen Erbunwürdigkeit ist auch

der Ausschluß des Beklagten vom Pflichtteilsrecht festgestellt.

Entscheidungstexte

1 Ob 569/56

Entscheidungstext OGH 07.11.1956 1 Ob 569/56

EvBl 1957/20 S 40

6 Ob 690/83

Entscheidungstext OGH 27.09.1984 6 Ob 690/83

Auch; nur: Mit der Feststellung der Entziehung des Erbrechtes durch Enterbung wegen Erbunwürdigkeit ist auch

der Ausschluß des Beklagten vom Pflichtteilsrecht festgestellt. (T1) = SZ 57/147
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